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Reinigungsleistungen für den Rettungsdienst Teltow-Fläming

Leistungsbeschreibung Los 1
Gebäudereinigung Rettungswachen


Die vom Auftragnehmer zu erbringende Unterhaltsreinigung dient der Substanzerhaltung und der Sauberhaltung der Reinigungsobjekte. Sie ist so, wie nach den Vergabeunterlagen und insbesondere dieser Leistungsbeschreibung nebst Anlagen vorgegeben, in vollem Umfang durchzuführen.

Rahmenbedingungen

Die Reinigungsobjekte sind Rettungswachen im 24-Stunden-Dienst. Die Reinigung ist entsprechend den Vorgaben während des laufenden Betriebes durchzuführen. Der ordnungsgemäße Betrieb der Rettungswache muss dabei gewährleistet sein.

An Wochenenden erfolgt keine Reinigung der Rettungswachenstandorte.


Standortbesichtigung

Den Bietern wird dringend angeraten, sich vor Abgabe eines Angebotes einen persönlichen Eindruck von den Gegebenheiten zu verschaffen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin. 

Herr Marco Fehrle	Telefon: 0151 64932132

Der Auftragnehmer bestätigt durch die Angebotsabgabe, dass er hinreichend Gelegenheit hatte, die zu reinigenden Räume sowie die für seine Leistung relevanten Einrichtungen zu besichtigen.
Etwaige, bei der Besichtigung auftretende Fragen sind ausschließlich über das Vergabeportal zu stellen. 
Fachliche und wirtschaftliche Risiken und Nachteile, die aus einer nicht erfolgten Besichtigung durch den Auftragnehmer resultieren, gehen zu Lasten des Auftragnehmers und berechtigen nicht zu einer Mehrvergütung, zu Ersatzansprüchen oder zu einem Verlagen des Auftragnehmers nach Vertragsanpassung oder Aufhebung.





Übersicht Rettungswachenstandorte/Reinigungsobjekte


	Kostenstelle
	Einrichtung

	0100
	Rettungswache Kleinbeeren
Dorfstraße 22
14979 Großbeeren

	0400
	Rettungswache Ludwigsfelde 
Straße der Jugend 63 A
14974 Ludwigsfelde

	0600
	Rettungswache Trebbin
Bahnhofstr. 44/45
14959 Trebbin




Leistungsverzeichnis – Allgemeine Angaben

Unterhaltsreinigungsanforderungen
Der Auftragnehmer hat die UHR fachgerecht und in der Weise auszuführen, dass ein einwandfreier Reinigungszustand unter den Gesichtspunkten einer modernen, ökologischen Gebäudereinigung rationell, fachgerecht und hygienisch erreicht wird.  

Ergebnis der Reinigungsleistungen muss stets sein, dass die zu reinigenden Oberflächen frei von Verschmutzungen jeglicher Art, staub- und schlieren frei und in optisch einwandfreiem  
Zustand sind. 

Alle Reinigungsarbeiten sind entsprechend der anerkannten Reinigungs- und Hygienestandards auszuführen. Die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege“ ist zu beachten. Das Desinfizieren kontaminierter Flächen und Gegenstände erfolgt durch den Auftraggeber und ist nicht Gegenstand der Leistung. 

Die Reinigung hat umweltorientiert zu erfolgen, d. h., ressourcenschonend und emissionsfrei. Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit entsprechen. Alle eingesetzten Reinigungsprodukte müssen eine klare Dosieranleitung und Dosiersystem besitzen und dementsprechend eingesetzt werden. 

Um hygienisch einwandfreie Reinigungsarbeiten zu gewährleisten, wird die Reinigung aller Gegenstände über dem Boden (Obenarbeiten) in vier Kategorien eingeteilt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für diese streng voneinander zu trennenden Bereiche verschiedenfarbige Eimer und dazu passende Reinigungstücher und -mittel wie folgt einzusetzen: 
 

Reinigungsbereiche/Kategorien: 
	WC‘s, Urinale und daran angrenzenden Bereiche (Fliesen im Spritzbereich, WC-Bürsten)
	
	Rot

	Waschbecken, Duschen, Spiegel, Wandfliesen etc.
	
	Gelb

	Mobiliar und andere Einrichtungsgegenstände
	
	Blau

	Teeküchen, Küchenbereiche
	
	Grün



Eine Verwendung der benutzten Tücher und Eimer in anderen Bereichen ist untersagt.

Die Sanitäranlagen sind von Kalkablagerungen und Urinstein freizuhalten. Saure, kalklösende Reiniger sind ausreichend. 

Alle Räume sind unter Wegrücken der beweglichen Einrichtungsgegenstände, ausgenommen schwer zu bewegender Gegenstände (wie Schreibtische, Schränke, größere Regale etc.), zu reinigen. 

Die nichttextilen Fußböden (Hartbeläge) sind in folgendem Verfahren zu reinigen:

a) Kehren
manuelle oder maschinelle, trockene Entfernung von aufliegendem Schmutz mit Borstenerzeugnissen und Aufnahme des Schmutzes in ein Behältnis

b) Nasswischen im zweistufigen Verfahren
1. Arbeitsgang: mit Reinigungstextilien wird so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Bodenbelag gebracht, dass haftende Verschmutzungen aufgeweicht und abgelöst werden
2. Arbeitsgang: Aufnahme der Schmutzflüssigkeit mit Reinigungstextilien

Kehren und Wischen erfolgen auch unterhalb von Möbeln (z. B. Schränke, Tische, Betten, Regale)


Es dürfen durch Reinigungsarbeiten keine gesundheitlichen Gefahren, z. B. Allergien durch Raumluftbelastung, Gefährdung durch Einschränkung der Begehsicherheit etc. für die Gebäudebenutzer entstehen. 

Nach beendeter Reinigung sind Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel wegzuräumen. Eine hygienisch einwandfreie Lagerung ist zu gewährleisten (Geräte hängend lagern, Eimer sauber und trocken lagern etc.). Die Einrichtungsgegenstände sind wieder an ihren ursprünglichen Platz zu stellen. Die Fenster und Türen sind nach Beendigung der Reinigung zu schließen. Die Beleuchtung ist auszuschalten.
 
Das Reinigungswasser ist ausschließlich an den dafür vorgesehenen Ausgussbecken zu entnehmen und das Schmutzwasser ist dort bzw. in den dafür vorgesehenen Ausgüssen zu entsorgen. Es darf nicht unkontrolliert auf Freiflächen entsorgt werden. 

Ränder, Ecken, Kanten und überstellte Flächen sind mit zu reinigen. Die Reinigungsleistung hat so zu erfolgen, dass im Ergebnis der Gegenstand bzw. die Oberfläche frei von Staub und Spinnweben ist.


Begriffsdefinitionen
Die Unterhaltsreinigung umfasst die Reinigung und Pflege der Bodenbeläge, der Decken und Wände, der Heizkörper, der sanitären Anlagen sowie der Gegenstände der Raumausstattung in bestimmten Zeitabständen:

· als Unterhaltsreinigung – UR
sich wiederholende Reinigungsarbeiten nach festgelegten Zeitabständen und Standards

· als Grundreinigung (Intensivreinigung) – GR mit Grundpflege
haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände werden entfernt und Pflegemittel werden nach Durchführung der Grundreinigung auf die Oberflächen aufgebracht, um diese vor mechanischer Beanspruchung zu schützen (Werterhaltung) und die Unterhaltsreinigungen zu erleichtern


Sonderreinigungen sind Reinigungen, die über den Rahmen der Unterhaltsreinigung hinausgehen; diese werden ausschließlich als Einzelauftrag vergeben. 

[bookmark: _Hlk225495349]Sanitärobjekte sind z. B. WC-Becken mit Sitz, WC-Bürste mit Halterung, Urinale, Waschbecken, Duschen/Duschkabinen, Spiegel, Ablagen, Wandfliesen im Spritzbereich, Wandfliesen/WC-Trennwände.

Als Hygieneobjekte werden Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Handtuchspender und Spülkästen verstanden.




Tätigkeitsverzeichnis Unterhaltsreinigung
Abkürzungen:	1W	1 Mal pro Woche
2W	2 Mal pro Woche
3W	3 Mal pro Woche
5W	5 Mal pro Woche
1M	1 Mal pro Monat
n. B.	nach Bedarf
GR	Grundreinigung – 1 jährlich

	Lfd.
Nr.
	Tätigkeit
	Häufigkeit

	1 
	Abfallbehälter entleeren, Inhalte getrennt in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgen und neu mit Beuteln bestücken
	2W

	2 
	Papierkörbe und ggf. Aktenvernichter entleeren, Inhalt in die vorgesehenen Behälter entsorgen
	1W

	3 
	Abfalleimer nass reinigen
	n. B.

	4 
	Spinnweben entfernen (Besen oder Trockensauger)
	n. B.

	5 
	Fensterbänke feucht reinigen
	1W

	6 
	Tisch-/ Schreibtischoberflächen – haftende und nicht haftende Verschmutzungen entfernen (ausschließlich Reinigung frei geräumter Flächen)
	1W

	7 
	unbestellte bzw. frei geräumte Schränke und Regale bis zu 1,60 m – haftende und nicht haftende Verschmutzungen entfernen (feucht reinigen)
	1W

	8 
	Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen an Türen und Glastüren, Griffen, Beschlägen und Lichtschaltern entfernen (feucht reinigen)
	1W

	9 
	Feuerlöscher bzw. Feuerlöscherschutzhauben – vorsichtig haftende und nicht haftende Verschmutzungen entfernen
	n. B.

	10 
	Sanitärobjekte vollflächig nass reinigen und nachtrocknen
	5W

	11 
	Armaturen nass reinigen, Kalkansätze entfernen, polieren
	5W

	12 
	Hygieneobjekte vollflächig reinigen 
	5W

	13 
	Spiegel und Ablageflächen feucht reinigen und polieren
	5W

	14 
	Duschkabinen einschließlich Duschwände und Führungen vollflächig nass reinigen, schlierenfrei nachtrocknen, Kalkansätze entfernen
	5W

	15 
	Spritzer im Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände) entfernen
	5W

	16 
	Kehren des Fußbodens
	2W

	17 
	Sauberlaufzonen (Schmutzfangzone) reinigen (Bürstensaugen/Saugen zur Entfernung des aufliegenden Schmutzes, Entnahme der Einleger/Roste zur Entfernung der darunter liegenden Verschmutzungen, aufliegende Verschmutzungen von Schmutzfangmatten entfernen)
	1W

	18 
	Entfernung von Sohlenabrieb und festhaftendem Schmutz
	n. B.

	19 
	Nasswischen im Zweistufigen Verfahren,
dabei Trennung von Aufenthalts- und Sanitärbereichen beachten; Wischen auch unterhalb von Einrichtungsgegenständen (z. B. Schränke, Betten, Regale, Tische)
	3W

	20 
	Sockelleisten feucht reinigen
	1M

	21 
	Handlauf und Geländer feucht reinigen
	1M

	22 
	Heizkörper vollflächig – auch innen – und Heizungsrohre reinigen
	GR

	23 
	Kabel und Kabelkanäle feucht reinigen
	GR

	24 
	Stehlampen entstauben und feucht reinigen
	GR

	25 
	Garderobenschränke von außen feucht reinigen
	GR

	26 
	Schränke vollflächig feucht reinigen
	GR

	27 
	Sitzmöbel inkl. Untergestelle, Tische, Schreibtische vollflächig streifen- und rückstandsfrei feucht reinigen
	GR

	28 
	Staub und Verschmutzungen von Polstermöbeln entfernen
	GR und n. B.

	29 
	Türen vollflächig feucht reinigen, einschließlich Rahmen, Anschlagecken, Falze, Beschläge und Klinken
	GR

	30 
	Trennwände im Sanitärbereich vollflächig nass reinigen und nachtrocknen
	GR

	31 
	Fußbodenabläufe reinigen
	GR

	32 
	Fliesen hinter Heizkörpern reinigen
	GR

	33 
	Boden unter niedrigen Schränken reinigen
	GR

	34 
	alle Schrankoberflächen über 1,60 m Höhe feucht reinigen
	GR

	35 
	Fußboden grundreinigen und einpflegen
	GR

	36 
	Fußbodenversiegelung zum Werterhalt
	GR

	
	Fahrzeughalle - Waschgarage
	

	37 
	maschinelle Entfernung haftender und nicht haftender Verschmutzungen von Fliesen- bzw. Steinfußböden, einschließlich Kalkablagerungen in der Waschhalle 
	GR

	38 
	Reinigung der Ablaufrinnen, Fußbodenabläufe, soweit Abdeckungen entnehmbar
	GR

	39 
	Versiegelung/Aufbringen von geeigneten Pflegemitteln auf Fliesen- bzw. Steinfußböden 
	GR

	40 
	Desinfektion und Reinigung ggf. vorhandener Ausgussbecken
	GR




Leistungsbeschreibung Grundreinigung

[bookmark: _Hlk225496771]Der Bieter hat so zu arbeiten, dass einmal pro Jahr eine Grundreinigung ausreicht. 
Die Grundreinigung umfasst die Tätigkeiten gem. Tätigkeitsverzeichnis. Sie hat jährlich in den jeweiligen Sommermonaten zu erfolgen.
Die Terminierung für die Grundreinigung hat 6 Wochen vor Leistungserbringung zu erfolgen.

In der Grundreinigung ist das Aus- und Einräumen von beweglichem Mobiliar durch den Auftragnehmer enthalten, ebenso die notwendigen Reinigungsmittel und Gerätschaften.

Grundreinigung (Intensivreinigung)
Das Mobiliar ist auszuräumen und nach erfolgter Grundreinigung wieder einzuräumen. 
Es müssen haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, entfernt werden. Die Grundreinigung ist einmal jährlich bevorzugt in den jeweiligen Sommermonaten durchzuführen.

Ziel/Ergebnis:
Oberflächen müssen frei von haftenden Verschmutzungen bzw. abgenutzten Pflegefilmen oder anderen Rückständen sein; weiterhin müssen Oberflächen schlieren- und fleckenfrei sein.

Einpflege/Grundpflege
Bei der Ein- oder Grundpflege werden Pflegemittel auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Die Ein- oder Grundpflege setzt eine Baufeinreinigung oder 
Grundreinigung voraus.

Ziel/Ergebnis:
Einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung.

Hinweise:
Die spätere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen soll möglich sein. Eine Einpflege kann mit einer Emulsion oder mit einer Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren durchgeführt werden und ist daher nicht für starke Beanspruchung geeignet.

Beschichtung
Bei einer Beschichtung wird eine Selbstglanzdispersion auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Sie setzt eine Baufeinreinigung oder Grundreinigung voraus. Vorzugsweise sollten mind. 3 Schichtaufträge mit einer Selbstglanzdispersion erfolgen.

Ziel/Ergebnis:
einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung

Hinweise:
Die spätere Beseitigung von abgenutzten Pflegemittelfilmen soll möglich sein. Eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion sollte haltbarer als eine Einpflege/Grundpflege sein und ist für beanspruchte Bodenbeläge geeignet.

Versiegelung
Bei einer Versiegelung wird meist eine 2-Komponenten Versiegelung auf Oberflächen aufgebracht, die diese vor mechanischer Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Sie setzt eine Baufeinreinigung oder Grundreinigung voraus.

Ziel/Ergebnis:
einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegemittels bei der Nutzung

Hinweise:
Die spätere Beseitigung, wenn möglich, ist meistens mit einem hohen Aufwand verbunden. Man spricht hier von einem Permanentschutz und ist für stark beanspruchte Bodenbeläge geeignet. Versiegelt werden meistens, elastische Bodenbeläge, Parkett- und Holzflächen 
und Bodenbeläge die werkseitig mit einer PU- Vergütung versehen sind.


Nach der Grundreinigungen muss ein Protokoll erstellt werden, welche Produkte verwendet und welche Pflegemittel aufgetragen wurden.


[bookmark: _Hlk225496952]Die Reinigung erfolgt unter Beachtung der Pflegevorschriften (Bodenbeläge, Sanitär- und Hygieneobjekte und Armaturen). Die eingesetzten Reinigungsmittel müssen den Herstellerempfehlungen entsprechen. Sofern vorhanden, werden durch den Auftraggeber bei Auftragserteilung Pflegeanleitungen für Fußböden übergeben.

|_| wird gewährleistet


Die Reinigung erfolgt unter Verwendung von Reinigungsmitteln, die unter Beachtung von gültigen Umweltschutzstandards und des Werterhalts des Reinigungsobjektes ausgewählt werden. Der Auftraggeber kann entsprechende Herstellerdatenblätter jederzeit beim Auftragnehmer einsehen bzw. anfordern.

|_| wird gewährleistet


[bookmark: _Hlk225497024]Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit geringfügigen Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten oder internen Umzügen (bis zu 10 % der Fläche des betroffenen Reinigungsobjektes) sind laufende Unterhaltsreinigungen und mit der vereinbarten Vergütung abgegolten

|_| wird gewährleistet


Fällt ein Feiertag auf einen Werktag (Reinigungstag), muss die Reinigungsleistung am vorherigen oder nachfolgenden Werktag ausgeführt werden. 

|_| wird gewährleistet


Bereitstellung von Räumen

Der Auftraggeber kann dem AN keinen gesonderten Raum zum Umkleiden zur Verfügung stellen.

[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| zur Kenntnis genommen


Zur Unterbringung von Reinigungsutensilien können in den Rettungswachen keine Putzmittelräume zur Verfügung gestellt werden. Ausnahme: Rettungswache Dahme
Zur Aufbewahrung von Reinigungsutensilien stehen auf den Rettungswachen Abstellflächen zur Verfügung.

|_| zur Kenntnis genommen









Lieferung von Hygieneartikeln und Müllbeuteln

Sanitärhygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seifenspender) und Müllbeutel werden durch den Auftraggeber beschafft. Die Lieferung dieser Artikel ist nicht Bestandteil dieser Vergabe. Die Nachbestückung liegt in der Verantwortung der Wachen.

|_| zur Kenntnis genommen


Kalkulationshinweise
Im Preisblatt sind Räume in den Rettungswachen und deren Grundflächen in m² aufgelistet und mit den Reinigungszyklen multipliziert worden. Daraus ergibt sich die Jahresfläche.

Der Bieter hat die Richtleistung in m²/h als Leistungskennzahl im Preisblatt anzugeben. Sie ist gemäß den objektspezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.

Die jährliche Ausführungszeit wird wie folgt ermittelt: 





Zur Absicherung des Qualitätsanspruchs behält sich der Auftraggeber vor, Ihr Angebot auf Plausibilität sowie die von Ihnen kalkulierten Richtleistungsangaben auf Machbarkeit zu überprüfen. Die Überprüfung kann in der Form erfolgen, dass Sie – kurzfristig – zu einer Probereinigung aufgefordert werden.

[bookmark: _Hlk225497180]Bei Nichterreichen des Reinigungserfolgs erfolgt der Ausschluss des Angebotes.





Preisanpassungen
Im Reinigungsvertrag wird eine Lohn- und Preisgleitklausel vereinbart. Bei Tariferhöhungen ist eine Anpassung des Lohnkostenanteils am Stundenverrechnungssatz um den Satz der Tariferhöhung vorgesehen. 

In gleicher Weise wird mit den anderen Kosten verfahren. Dazu geben Sie bitte die Kostenanteile der Lohnkosten und der lohngebundenen Kosten sowie der sonstigen auftragsbezogenen Kosten am Stundenverrechnungssatz an.

	Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung
	€

	Lohnkosten 
	%

	lohngebundene Kosten
	%

	sonstige auftragsbezogene Kosten
	%




Die Bieter sind verpflichtet, die zum Zeitpunkt des Ausführungsbeginns für sie geltenden gesetzlichen, aufgrund eines Gesetzes festgesetzten und unmittelbar geltenden tarifvertraglichen Leistungen zu gewähren.



[bookmark: _Hlk225497259]Objektleiter/Kontrollpflichten

Der Auftragnehmer darf nur Personal einsetzen, das für die zu erbringenden Arbeiten 
geeignet ist, die erforderlichen Erfahrungen hat und durch persönliche Zuverlässigkeit Gewähr 
dafür bietet, dass der Dienstbetrieb im Objekt nicht beeinträchtigt wird.  

Der Auftragnehmer hat eine Objektleitung vorzuhalten. Die Objektleitung hat die fach- und 
ordnungsgemäße sowie einwandfreie Erbringung der Reinigungsleistungen einschließlich 
Qualitätsprüfung sicherzustellen. Die Vertretung (stellvertretender Objektleiter) muss jederzeit 
gesichert sein. Hierzu ist ein Vertretungsplan umgehend nach Aufforderung durch den 
Auftraggeber vorzulegen mit Angaben zu Namen und Kontaktdaten des Objektleiters und 
dessen Vertreter. 

Der Objektleiter und dessen Vertreter müssen über Kenntnisse und 
Fertigkeiten verfügen, die jeweils durch eine mindestens zweijährige Berufserfahrung (ohne 
Berücksichtigung der Zeiten der Berufsausbildung) vermittelt wurden; auf Verlangen des 
Auftraggebers hat der Auftragnehmer entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Objektleitung führt auf Verlagen des Auftraggebers bei Bedarf, mindestens aber ein Mal monatlich eine Qualitätskontrolle der durchgeführten Arbeiten, gemeinsam mit dem Auftraggeber durch. Hier festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.


Der Auftragnehmer benennt eine Objektleitung, die die Mitarbeiter in die einzelnen Reinigungsbereiche einarbeitet, regelmäßig beaufsichtigt und die erbrachte Reinigungsleistung kontrolliert. Werden die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt, ist das betroffene Personal auf Verlangen des Auftraggebers unverzüglich abzulösen. Der Auftraggeber ist berechtigt, das Personal auf Eignung zu prüfen.

|_| wird gewährleistet


Der Auftragnehmer gewährleistet, dass das eingesetzte Personal regelmäßig weitergebildet 
wird; mindestens ist eine Schulung pro Jahr vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat einen 
Schulungsplan zu erstellen, diesen dem Auftraggeber unverzüglich nach Vertragsschluss zur 
Abstimmung vorzulegen und den abgestimmten Schulungsplan umzusetzen.

|_| wird gewährleistet


Der Auftragnehmer hat durch organisatorische Maßnahmen (Gestellung von Ersatzkräften/Anordnung von Überstunden nach Absprache mit dem Auftraggeber) sicherzustellen, dass durch Personalausfälle (Krankheit, Urlaub usw.) die ordnungsgemäße Erbringung der Reinigungsleistung nicht beeinträchtigt wird.

|_| wird gewährleistet


Das zur Erbringung der Leistung eingesetzte Reinigungspersonal ist auszustatten mit: 

− einheitlicher Arbeitskleidung und 
− einem Namensschild mit zusätzlicher Angabe des Reinigungsunternehmens. 


Das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal muss bei der Ausführung der Leistungen 
höflich auftreten und hat ein ordentliches Erscheinungsbild aufzuweisen. Ferner muss jede 
Person einen Personalausweis oder Reisepass mit sich führen, der auf Verlangen des 
Auftraggebers vorzuzeigen ist. 

Eine Verständigung in der deutschen Sprache ist zwingend zu gewährleisten.

|_| wird gewährleistet


Der Einsatz von Nachauftragnehmern wird ausgeschlossen.

|_| wird gewährleistet








Arbeits- und Ablaufpläne
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber für das jeweilige Reinigungsobjekt zwei Wochen vor Beginn der Leistungsausführung Arbeits- und Ablaufpläne vorzulegen. Bei Änderungen ist dem Auftraggeber unverzüglich der angepasste Plan zu übermitteln. Die Pläne sind dem Auftraggeber in Textform per E-Mail zur Verfügung zu stellen.
Reinigungstage
Unterhaltsreinigung gemäß Leistungsbeschreibung 

Reinigungstage:	Montag - Freitag

|_| wird gewährleistet



[bookmark: _Hlk225497563]Grundreinigungstermine werden gesondert geplant und abgestimmt. Grundreinigungen sollen möglichst in der Zeit von Mai bis August durchgeführt werden.

|_| wird gewährleistet




Als Nachweis der Reinigungen wird in den Rettungswachen eine Liste hinterlegt, auf der die Durchführung der Unterhaltsreinigung mit Datum und Unterschrift bestätigt wird. 

|_| wird gewährleistet


Darüber hinaus sollen in einem „Arbeitsbuch“ oder vergleichbaren Medium die auszuführenden Tätigkeiten transparent aufgelistet werden. Gleichzeitig soll das Buch als Hilfsmittel für den Informationsaustausch zwischen der Rettungswache und dem Auftragnehmer/Dienstleister dienen. Hier können Fragen geklärt oder Hinweise übermittelt werden.

|_| wird gewährleistet

1 Reinigungspersonal
Der AN stellt die zur Vertragserfüllung erforderlichen Arbeitskräfte. Er verpflichtet sich, nur eigenes, fachkundiges und zuverlässiges Personal einzusetzen. Die Arbeitsausführung wird durch das Gebäudereinigungsunternehmen und sein Aufsichtspersonal (Objektleiter) überwacht. Der AN stellt sicher, dass die im Objekt tätigen Arbeitskräfte im Besitz gültiger Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnisse sind und die sonstigen Melde- und Nachweispflichten erfüllt sind.

[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| wird gewährleistet


Personen, die der AN nicht mit der Ausführung der Reinigungsarbeiten betraut hat, dürfen nicht in das Gebäude mitgenommen werden.

|_| wird gewährleistet


Arbeitskräfte mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten dürfen generell nicht eingesetzt werden. Der AG kann entsprechende Nachweise verlangen.

|_| wird gewährleistet


Der AN verpflichtet sich, die eingesetzten Arbeitskräfte nachweisbar darüber zu belehren,
· keinen Einblick in Akten und Schriftstücke zu nehmen
· keinerlei Einrichtungsgegenstände zu öffnen
· im Objekt befindliche Bürotechnik, Telefone, PC etc. nicht zu benutzen
· Verschwiegenheit über bekannt gewordene dienstliche Vorgänge des AG zu wahren
Die Nachweise (Verpflichtungserklärungen) sind dem AG Verlangen vorzulegen.

|_| wird gewährleistet
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